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	Übersicht: Qualitätsaspekte Qualitätsbereich 2

	Anleitung und Beratung pflegender Angehöriger zur Verbesserung der Pflegekompetenz
	Qualitätsaussage: Pflegende An- und Zugehörige erhalten Anleitung und Beratung zur Verbesserung ihrer Pflegekompetenz. Anleitung und Beratung sind auf die individuellen Lernvoraussetzungen, die individuelle Pflegesituation sowie die Wünsche der An- und Zugehörigen abgestimmt.
Die MD-Prüfer werden feststellen, wie Sie Maßnahmen der Anleitung und Beratung durchführen. Wesentliche Elemente hierbei sind die Situations- und Problemanalyse (Bedarfsermittlung), die Planung und Durchführung edukativer* Maßnahmen und die anschließende Überprüfung ihrer Wirkung bei den pflegenden An- und Zugehörigen. Den gesamten Prozess müssen Sie dabei auf die Interessen und Bedürfnisse der bzw. des pflegenden An- und Zugehörigen abstimmen. Neu ist, dass die Maßnahmen zur Anleitung und Beratung laut der aktuellen QPR nur Pflegefachpersonen mit einer mindestens 3-jährigen Ausbildung sowie mit nachgewiesener Beratungskompetenz durchführen dürfen. Sofern Sie entsprechende Rahmenvereinbarungen oder vertragliche Voraussetzungen zur Leistungserbringung mit den Pflegekassen vereinbart haben, sind die dort vereinbarten Qualifikationsniveaus maßgeblich.
Wichtig: Dieser Qualitätsaspekt 2.9 wird nur dann durch die MD-Prüfer gesondert beurteilt, wenn die Verbesserung der Pflegekompetenz der An- und Zugehörigen expliziter Auftrag (vereinbarte Leistung) des ambulanten Pflegedienstes ist und die Verbesserung pflegerischer Fähigkeiten und Kenntnisse der An- und Zugehörigen ein eigenständiges Ziel der Unterstützung darstellt, dessen Erreichen im Rahmen des Pflegeprozesses reflektiert und überprüft wird. Erfolgt die Anleitung und Beratung pflegender An- und Zugehöriger während der Durchführung der vereinbarten pflegerischen Leistungen, dann sind sie lediglich als Teilaspekt dieser Leistungen zu behandeln. 

	Anleitung und Beratung der versorgten Person zur Verbesserung der Selbstpflegekompetenz
	Qualitätsaussage: Die versorgte Person erhält Anleitung und Beratung zur Verbesserung ihrer Pflegekompetenz. Anleitung und Beratung sind auf die individuellen Lernvoraussetzungen, die individuelle Pflegesituation sowie die Wünsche der versorgten Person abgestimmt.
Zu prüfen ist hier, wie Sie Maßnahmen der Anleitung und Beratung durchführen. Wesentliche Elemente sind die Situations- und Problemanalyse (Bedarfsermittlung), die Planung und Durchführung edukativer* Maßnahmen und die anschließende Überprüfung ihrer Wirkung. Der gesamte Prozess ist dabei auf die Interessen und Bedürfnisse Ihres Pflegekunden abzustimmen. Wie auch im vorherigen Qualitätsaspekt dürfen die Maßnahmen zur Anleitung und Beratung laut der aktuellen QPR nur von Pflegefachpersonen mit einer mindestens 3-jährigen Ausbildung sowie mit nachgewiesener Beratungskompetenz durchgeführt werden. Sofern Sie entsprechende Rahmenvereinbarungen oder vertragliche Voraussetzungen zur Leistungserbringung mit den Pflegekassen vereinbart haben, sind die dort vereinbarten Qualifikationsniveaus maßgeblich.
Dieser Qualitätsaspekt wird nur dann gesondert beurteilt, wenn die Verbesserung der Selbstpflegekompetenz explizit Bestandteil Ihres pflegerischen Auftrags ist und durch abgrenzbare Lerneinheiten erreicht werden soll. Auch hier ist die Anleitung und Beratung Ihres Pflegekunden während der Durchführung der Pflege regulärer Bestandteil einer ressourcenfördernden Pflege und daher nicht grundsätzlich unabhängig zu beurteilen.



